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Einleitung 
 
Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist eine der größten gesellschaftlichen 

Herausforderungen. Dieses ungelöste Problem steht deshalb immer wieder auf der politischen 

Agenda. Allein von 1997 bis zum Beginn der „Hartz-Gesetzgebung“ 2002 wurde das SGB III 

(Sozialgesetzbuch) 38-mal novelliert ( WAGNER & SCHULDT 2003: 7). Die 

Novellierungswelle wurde durch die Einberufung der „Kommission für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ fortgesetzt. Sie stellte unter dem Vorsitz von Peter Hartz 

in ihrem Bericht 13 Module vor, die nicht nur dem Umbau der Bundesanstalt für Arbeit 

(BA)– also der Verwaltungsmodernisierung – dienen sollen, sondern auch Module, die sich 

direkt auf den Abbau von Arbeitslosigkeit beziehen. Als deren Herzstück sind Personal-

Service-Agenturen (PSA) als Instrument herausgestellt worden. Mit Hilfe dieses neuen 

Instrumentes soll es gelingen, innerhalb von 3 Jahren 250.000 bis 350.000 neue Stellen zu 

schaffen (HARTZ et al. 2002: 274). Durch die PSA soll eine besondere Form von Leiharbeit 

etabliert werden. Das „Neue“ an dieser Form von Leiharbeit ist, dass die PSA nicht auf 

temporären Einsatz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beim Entleiher1 ausgerichtet 

ist, sondern auf deren Verbleib beim Entleihunternehmen. Diese Vermittlungsorientierung in 

konventionelle Arbeitsverhältnisse2 ist der wichtigste Unterschied zur herkömmlichen 

Leiharbeit. 

 

Der Begriff Leiharbeit kennzeichnet besondere Beschäftigungsverhältnisse. Diese sind im 

Gegensatz zu konventionellen Arbeitsverhältnissen auf ein Dreiecksverhältnis zwischen dem 

eigentlichen Arbeitgeber (Zeitarbeitsunternehmen, Verleiher), dem Arbeitnehmer bzw. der 

Arbeitnehmerin (Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerin; Zeitarbeitnehmer/Zeitarbeitnehm-

erin; Leiharbeiter/Leiharbeiterin; Zeitarbeiter/Zeitarbeiterin), welche miteinander einen 

Arbeitsvertrag schließen, und anderen Unternehmen (Entleiher, Nutzer; Kundenunternehmen) 

begründet. Der Arbeitgeber stellt sein Weisungsrecht gegenüber dem Arbeitnehmer/der 

Arbeitnehmerin und deren Arbeitsleistung anderen Unternehmen zur Verfügung. Durch die 

Überlassung entsteht ein Beschäftigungsverhältnis zwischen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 

(Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerin usw.) und Unternehmen (Entleiher), ohne dass das 

arbeitsrechtliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber (Zeitarbeitsunternehmen; Verleiher) und 

Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin (Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerin usw.) endet. Es bleibt 

unverändert bestehen.  

                                                 
1 Als Entleiher werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen von anderen 
Unternehmen, die Verleiher genannt werden, in Anspruch nehmen, ohne die volle Arbeitgeberfunktion zu 
übernehmen 
2 Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zum Leiharbeitsverhältnis liegt darin, dass der Arbeitnehmer/die 
Arbeitnehmerin einen Arbeitgeber und einen Arbeitsplatz haben. Cristiane Löw-Jasny führt noch zehn weitere 
Kriterien eines konventionellen Arbeitsplatzes auf, mit denen Amaren Baum 1996 einen Versuch zur 
Abgrenzung gegenüber Leiharbeit unternahm (Löw-Jasny 2000: 20). 
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In der deutschsprachigen Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft, gibt es für diese Art 

von Beschäftigungsverhältnis keine einheitliche Begrifflichkeit. Neben dem Begriff 

„Leiharbeit“ werden Begriffe wie „temporäre Arbeit“, „Personal-Leasing“, „Zeitarbeit“, 

„Arbeitskräfteleasing“ und „Arbeitnehmerüberlassung“ verwendet (vgl. DEBUS 1982: 12; 

BROSE et al. 1990: 9). In der neueren wissenschaftlichen Literatur wird häufiger der Begriff 

„Zeitarbeit“ benutzt. Zwar wird der Begriff gegenüber befristeter Beschäftigung oder 

Teilzeitbeschäftigung abgegrenzt, allerdings hebt er sich semantisch kaum davon ab, so dass 

es im allgemeinen Sprachgebrauch noch immer zu Verwechslungen mit den genannten 

Begriffen kommt. Außerdem unterscheidet sich die Verwendung der Begriffe „Zeitarbeit“ 

und „Leiharbeit“ je nach Position zu dieser Art von Beschäftigungsverhältnis. Kritiker dieser 

Beschäftigungsform bevorzugen eher den Begriff „Leiharbeit“, während die Befürworter eher 

die weniger belasteten Begriffe „Zeitarbeit“ und „Personal-Leasing“ verwenden. In 

juristischen Publikationen wird dagegen eher der als wertneutral geltende Begriff 

„Arbeitnehmerüberlassung“ eingesetzt. Neben der Neutralität dieses Begriffes wird dessen 

Verwendung auch dadurch begründet, dass „Leiharbeit“ im juristischen Sinne eine 

unentgeltliche Nutzung nach deutschem Recht impliziert. Die Begriffe „Leiharbeit“ und 

„Arbeitnehmerüberlassung“ deuten am ehesten auf das Dreiecksverhältnis dieser 

Beschäftigungsform hin. Deshalb werden im Folgenden die Begriffe „Leiharbeit“ und 

„Arbeitnehmerüberlassung“ (ANÜ) synonym verwendet. Dies hat nur semantische Gründe 

und spiegelt nicht die Position des Verfassers wieder. 

 

Das Thema Leiharbeit wird in der deutschen Forschung vor allem durch Ökonomen und 

Juristen bestimmt. Umfassende sozialwissenschaftliche Arbeiten sind im Verhältnis dazu eher 

rar. Eine Veröffentlichung in dieser Hinsicht, die als umfassend und repräsentativ für 

Deutschland gewertet wird, stammt aus dem Jahre 1990 von Hans-Georg Brose und seinen 

Mitarbeitern. Ziel dieser Studie war es unter anderem, fundierte Informationen 

zusammenzutragen, um die Debatte über Leiharbeit auf eine sachliche Ebene zurückzuführen 

(BROSE et al. 1990: 12). Trotz vielfältiger anderer Forschungsbemühungen ist es bisher nicht 

gelungen, ein von allen gesellschaftlichen und politischen Akteuren akzeptiertes Bild von 

diesem Beschäftigungsverhältnis herzustellen. 

 

Die Positionen sind nach wie vor unterschiedlich. In der Debatte wurden und werden vor 

allem die Wirkungen der Leiharbeit thematisiert. Es lassen sich zwei Schwerpunkte bei der 

Forschung identifizieren. Zum einen werden die Wirkungen und Effekte auf Individuen und 

zum anderen auf den Beschäftigungsstand in einer Volkswirtschaft untersucht. Die bisherige 

Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen von Leiharbeit sowohl auf den 

Beschäftigungsstand als auch auf die Individuen ambivalent sind. So gelingt einigen 

Personengruppen die Integration in konventionelle Arbeitsverhältnisse über Leiharbeit. 

Andere Personengruppen verharren dagegen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wobei 

sich Leiharbeit in diesem Fall zu einer Endlosschleife ohne Aussicht auf Beschäftigung in 

einem konventionellen Arbeitsverhältnis entwickelt. „Leiharbeit und Befristung zehren im 
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